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8o Achilles Nordmann.

gangsmassregel die elsässischen Juden aus ihrer Pariastellung
befreite und ihnen die gleichen Rechte wie allen anderen
Franzosen gewährte, schuf auch ihrem A'erkehr im Ausland
eine sichere Grundlage. Die Regierungen Europas und
besonders diejenige der Schweiz waren gezwungen, sich mit
den neuen Verhältnissen abzufinden. Zu den vorwiegend
wirtschaftlichen Faktoren, die bis dahin für die Duldung
der Juden in Basel ausschlaggebend gewesen waren, treten
nun Beweggründe politischer Natur hinzu. AVollte man
unangenehme Abwicklungen mit Frankreich vermeiden, so
durfte das neue, französische Bürgerrecht der in dem Gebiet
der Eidgenossenschaft lebenden elsässischen Juden fortan
nicht übersehen werden. Ihm trug in diesem Sinne die
A7erfassung der Helvetik weitgehende Rechnung. Mag man
diese Periode vom Standpunkt der nationalen, schweizerischen

Unabhängigkeit nur sehr herbe beurteilen können, im Lichte
einer freiheitlichen Entwicklung muss man anerkennen, dass
sie mit ihren vielfachen, idealen AVerten einen entschiedenen
Fortschritt der staatlichen Einrichtungen in die AVege leitete.
Indem sie auch mit Bezug auf die Juden neuzeitliche Rechtsbegriffe

an die Stelle mittelalterlicher Beschränktheit zu setzen
versuchte, wollte sie Verwaltungsgrundsätze einführen, die
nicht nur einer grösseren, politischen Reife, sondern auch
einer höheren Kulturstufe angepasst waren.

19. Jahrhundert

Erste
Niederlassungen

in Basel.

II.
Neunzehntes Jahrhundert. Die dritte Gemeinde.

Das gesetzmässige Recht der freien Niederlassung, das
durch die Helvetik den Juden in der Schweiz zuerkannt war,
führte keineswegs, wie man vielleicht erwartete und
befürchtete, zu einer rasch anwachsenden Ansiedelung
derselben in Basel. Im Gegenteil, sei es, dass die zutreffenden
Bestimmungen nicht zu allgemeiner Kenntnis gelangten, sei

es, dass solche Absichten und Bedürfnisse überhaupt nicht

sprechenden, früheren Massnahmen der Vereinigten Staaten Nordamerikas,
ebenso wie über die Abhängigkeit der Judenemanzipation von den Grundsätzen

der Aufklärungsperiode, vgl. Kohler J. M., Phases in the history of
religious liberty in America with special reference to the Jews in Publications
of the American Jewish historical society, Baltimore 1903, Nr. 11, 5. 53 s.
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bestanden, es dauerte nahezu zwei Jahre, bis der neue
Verfassungsgrundsatz Anwendung fand. Erst am 29. Januar 1800
bescheint der Minister der inneren Angelegenheiten der
helvetischen Republik, — damit beginnen wir nach dem im
Eingang dieser Arbeit gegebenen Hinweise den zweiten
Abschnitt unserer Darstellung, — dass der Vollziehungs-
ausschuss dem Bürger Leopold Levi von Niederhagen thai die
Erlaubnis erteilt habe, sich in der Gemeinde Basel
niederzulassen (Beilage XVTIY)

Der neue Einsasse betrieb eine kleine Wirtschaft. Am
27. Mai 18012) richtete er an die Verwaltungskammer die

Bitte, ihm ein förmliches Patent zu erteilen, wegen Mangels
eines solchen war er, obschon er nur Wein in kleinen
Quantitäten ausschenkte, gebüsst worden.3) In dem
Verzeichnis der am 13. Juli 1801 bewilligten Pintenschenken
wird er denn auch als „Pintenschenk für Juden" besonders

erwähnt.4)

Unter den Niederlassungen des Jahres 1800 ist am
2. Juli angeführt Hirtz Schwob aus Buschweiler, dem eines

') St.-A. B. Niederlassung P i. Einzelne Fälle. Buchstabe L.
2) Ibidem.
3) St.-A. B. Räte und Beamte, H 4. Journal des Statthalters, fol. 93,

8. Mai j8oi.
4) Einige weitere Personalien über Leopold Levi, der als erster das

neue Basler Niederlassungsrecht erhielt, mögen hier Platz finden :

Sein Name wird genannt in einem Verzeichnis der Fremden, die
seit dem 17. Dezember 1798 als Aufenthalter aufgenommen wurden und
unter denjenigen, die Niederlassungsbewilligungen des Ministers des Innern
besitzen. Er ist 42 Jahre alt, verheiratet mit Mindel Bernheim, hat drei
Kinder und hält sich seit 1799 in Helvetien, seit dem 2. März 1800 in Basel
auf. Abwechselnd ist er als „Judenwirt" und als „Handelsjude"
eingeschrieben. Als Gebühr für seine Niederlassung bezahlte er Fr. 32. Er führt
die „Jttdenherberge" in Nr. 609 der Spalensektion (heute Schnabelgässleiu
Nr. 6) und entrichtet für seine Patente vom l.Januar 1800 bis 31. Dezember
1800 Fr. 36, später 1801 für 9 Monate Fr. 24 und für das letzte Quartal
Fr. 8, im Jahre 1802 für je ein halbes Jahr Fr. 16. (St.-A. B. Protokolle
der Verwaltungskammer A 6, 9, 13. Juli 1801. — Niederlassung A 1, Register
der Wirtspatente Q 8, Q 9.).

Nicht nur in Basel, sondern auch in manchen anderen Städten wurde
die Niederlassung zuerst den Wirten unter den Juden gewährt, deren
Notwendigkeit für die handeltreibenden Glaubensgenossen bis zu einem gewissen
Grade im Hinblick auf das Zeremonialgesetz anerkannt wurde. (Wegen der
Quellen hiezu vgl. S. 84, Anm. I.)
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Prozesses wegen vom Unterregierungsstatthalter der Aufenthalt

in der Stadt auf unbestimmte Zeit bewilligt worden war.1)
Am 26. Dezember 1800 stellt Lehmann Dreyfus von

Hegenheim das Gesuch, sich in der Landschaft Basel, in
Gelterkinden, ansiedeln zu dürfen.2) Seinem Begehren wird
gegen die Entrichtung der höchsten Gebühr entsprochen.
Zu gleicher Zeit und unter den gleichen Bedingungen wird
das AVohnungsrecht für Liestal gewährt an Moyses Maus von
Hegenheim.3)

AVährend die Niederlassung des Leopold Levi, der sich
auf eine ministerielle Urkunde berufen konnte und die
gemeldeten Etabliorungon in der Landschaft offenbar ohne
besondere Schwierigkeiten vor sich gingen, gaben die eben

dahinzielenden Bemühungen der Gebrüder Picard, die auch

aus Niederhagenthal stammten, zu mancherlei A'erhandlungen
Veranlassung. Nicht alle Beamte scheinen den Geist der
helvetischen Gesetze voll erfasst und dio AVeisungon der

Zentralregierung anfänglich ganz ernst genommen zu haben,
sondern versuchton. ihnen zeitweise, so gut es ging, auf

eigene Faust entgegenzuwirken. In diesem Sinne borichtet
der Agent der Stadtsektion.4) Franz Heinrich von Speyr,
dem Bürger Mieg. Unterstatthalter des Bezirks Basel, am
24. November 18(X), dass die genannten Picard in der

Hutgasse Nr. 1723 (dem heutigen Nr. 12 entsprechend) einen
offenen Laden mit langen AVaron halten. Sie wollten von
dein Bürgeradministrator Faesch die Ermächtigung zu ihrem
AYrgehen erhalten haben. Schon mehrere Male, fügt der

Agent bei, habe er derartige A'orkommnisse angezeigt und
immer noch hätten die Juden ihre Magazine räumen müssen.
Am 3. nivôse des Jahres IX (24. Dezember 1800) beschweren
sich die Gebrüder Picard bei der Verwaltungskammer über
den Agenten und fügen bei, sie seien dessen Räumungs-

') St.-A. B. Niederlassung Q 3. Protokoll der Erlaubnisscheine für
Fremde.

2) St.-A. B. Kirchenakten Q. Niederlassung A 1.

3) Ibidem. Das Leumundszeugnis des Maus, dessen Heimatort bald als
Hegeuheim, bald als Herlisheim angegeben wird, befindet sich bei den Akten
Niederlassung P 1, Buchstabe M.

4) Agent der Stadtsektion Vorsteher des Stadtquartiers. (Ausdruck
der Helvetik).






































































































































































